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 Veröffentlicht am 25.06.1992

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z1 lita;

Rechtssatz

Die Freiheit von der Grunderwerbsteuer gemäß § 4 Abs 1 Z 1 lit a GrEStG 1955 wird nicht gewährt, wenn auf einem von

einem gemeinnützigen Bauträger veräußerten Grundstück vom Zweiterwerber Kleinwohnungen allein und nicht im

Wohnungseigentum errichtet werden (Hinweis E 19.6.1969, 1502/68, VwSlg 3930 F/1969).
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